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Merkblatt über den anrechenbaren Elternbeitrag 
 
Grundlagen sind:  

 Stipendiengesetz Art. 10 und 11 
 Stipendienverordnung Art. 17, 18, 19, 20, 21 und 22 

 
 
Für die Berechnung des Elternbeitrags ermitteln wir einen sogenannten Basisbetrag, was dem anre-
chenbaren Einkommen und Vermögen der Eltern gleichkommt. Als Grundlage dient das Reineinkom-
men beider Eltern gemäss der definitiven Veranlagungsverfügung für die direkte Bundessteuer (Ziffer 
330) und das satzbestimmende Vermögen gemäss definitiver Veranlagungsverfügung der Kantons-
steuer (Ziffer 480).  
 
 Wenn die Eltern geschieden oder getrennt sind und eine Alimente für die stipendienberechtigte 

Person fliesst, werden nur die Steuerzahlen des Elternteils berücksichtigt, der keine Alimente 
zahlt. Die Alimente wird als Beitrag des zweiten Elternteils angesehen und fliesst anstelle der 
Steuerzahlen des zweiten Elternteils in die Elternberechnung, bzw. in den Basisbetrag mit ein.  
 

 Wenn die Eltern geschieden oder getrennt sind und keine Alimente fliesst, kommt es zu einer 
Doppelberechnung, wodurch die Steuerzahlen von beiden Elternteilen für die Berechnung mas-
sgebend sind. Der Basisbetrag wird hier um 1/3 reduziert, weil zwei Haushalte geführt werden 
und dadurch eine Gleichstellung zu verheirateten Eltern geschaffen wird. 
 

 Sollten Kinderrenten verfügt sein, die nicht von den Eltern versteuert werden, müssen diese 
zum Basisbetrag dazugerechnet werden. Die Renten sind als Erwerbsersatz der Eltern anzu-
sehen.  
 

 Bei einem wiederverheirateten Elternteil wird nur das massgebende Einkommen und das mas-
sgebende Vermögen des Elternteils berücksichtigt. Das Einkommen und Vermögen des Ehe-
partners / der Ehepartnerin wird nicht berücksichtigt. 

 
 
Sollte die Veranlagung fehlen oder liegt das Veranlagungsjahr (Steuerperiode) mehr als zwei Jahre 
zurück, muss die finanzielle Situation anders nachgewiesen werden (Lohnabrechnungen, Kontoaus-
züge, Vermögensauflistung usw.). Können die Verhältnisse nicht nachgewiesen werden, wird bei jedem 
nicht nachgewiesenen Elternteil von einem Reineinkommen von mindestens CHF 70'000.- ausgegan-
gen. 
 
 
Für den Basisbetrag wird das ermittelte Reineinkommen und 6% vom Vermögen zusammenge-
zählt und auf den 1000er abgerundet.   
 
Sollte der Elternbeitrag als reduziert gelten, reduziert sich der Basisbetrag um CHF 60'000.-. Dies ist 
der Fall, wenn die gesuchsstellende Person 

- eine berufsbefähigende Erstausbildung abgeschlossen hat und mindestens 25 Jahre ist oder 
- eine berufsbefähigende Erstausbildung abgeschlossen hat und während zwei Jahren durch ei-

gene Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig war oder 
- verheiratet ist oder 
- Kinder hat. 
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Auf Grund des ermittelten Basisbetrags bzw. anrechenbaren Einkommens, wird folgender Elternbeitrag 
jährlich angerechnet: 
 

 
Der Elternbeitrag steigt um CHF 500.- je weitere CHF 1'000.- anrechenbares Einkommen. 
 
 
 Befinden sich in einer Familie mindestens vier Kinder in der Erstausbildung, reduziert sich der 

zumutbare Elternbeitrag um CHF 2'000.– für jedes Kind, das die Erstausbildung noch nicht ab-
geschlossen hat. 
 

 Stehen Geschwister der gesuchsstellenden Person in einer Erstausbildung, wird der anrechen-
bare Elternbeitrag anteilig unter ihnen und der gesuchsstellenden Person aufgeteilt. Wenn das 
Geschwister eine Teilzeitausbildung macht und monatlich mehr als Brutto CHF 2'000.- verdient, 
wird es nicht berücksichtigt. 
 

 
 
 


